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0.5.4.5 Blenden – Ausnahme siehe Bogen 6.0.4.3.4.1, Vorderlader 7.0.5.2.1

0.7.7.4 Ausschreibung

0.7.7.4.1 Für jeden Wettkampf und jede Meisterschaft muß eine Ausschreibung 
erstellt werden. 

0.7.7.4.1.1 Die Vorgaben des 0.18.4 sind einzuhalten.

0.18.3 Abweichungen von Regelungen dieser Sportordnung sind auf örtlicher 
Ebene zulässig, wenn dies durch Besonderheiten der Schießstätte oder 
des Schießens bedingt ist. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der 
erforderlichen Schießentfernungen, der Scheibenarten und –größen, der
Anschlagart, der Schießposition, sowie der Anzahl der Probeschüsse im 
Wettkampf.

Darüber hinaus gehende Abweichungen sind nur zulässig, soweit sie 
Regelungen betreffen, „die für die Ausführung des Waffengesetztes oder 
der auf seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen nicht erheblich 
sind“ (§15 Abs. 7 Satz 1 WaffG).

0.18.4 Die Ausschreibung für Schießwettbewerbe darf nur Regelungen
enthalten, die dem Sinn und Zweck der genehmigten Sportordnung nicht 
wiedersprechen. Nicht zulässig sind Abweichungen von den Nummern 
0.18.5 bis 0.18.8. Die Ausschreibung ist die Grundlage für 
schießsportliche Wettkämpfe im Einzellfall, die nicht einen laufenden 
regelmäßigen Schießbetrieb betreffen.

0.19 Waffenrechtliche Definitionen nach dem WaffG

0.19.1 (Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 des WaffG) 
2.2.3 Halbautomaten sind Schusswaffen, bei denen durch einmalige 
Betätigung des Abzuges oder einer anderen Schussauslösevorrichtung
jeweils nur ein Schuss abgegeben werden kann. 
Double-Action-Revolver sind keine halbautomatischen Schusswaffen.
2.2.4  Repetierwaffen sind Schusswaffen, bei denen nach Abgabe eines 
Schusses über einen von Hand zu betätigenden Mechanismus Munition 
aus einem Magazin in das Patronenlager nachgeladen wird. 
2.2.5 Einzelladerwaffen sind Schusswaffen ohne Magazin mit einem oder
mehreren Läufen, die vor jedem Schuss aus demselben Lauf von Hand 
geladen werden.
2.2.6 Langwaffen sind Schusswaffen, deren Lauf und Verschluss in 
geschlossener Stellung insgesamt länger als 30 cm sind und deren 
kürzeste bestimmungsgemäß verwendbare Gesamtlänge 60 cm 
überschreitet; Kurzwaffen sind alle anderen Schusswaffen.

0.19.2 Soweit der Begriff Mehrlader verwendet wird, fallen hierunter Waffen nach 
Nr. 2.2.3 und 2.2.4 der o.a. Anlage zum WaffG.
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0.19.3 (Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 des WaffG)
1.2.2  Den Schusswaffen stehen gleich tragbare Gegenstände, bei denen 
bestimmungsgemäß feste Körper gezielt verschossen werden, deren 
Antriebsenergie durch Muskelkraft eingebracht und durch eine 
Sperrvorrichtung gespeichert werden kann (z. B. Armbrüste).

0.19.4 (Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 des WaffG)
1.1 Druckluft-, Federdruckwaffen und Waffen, bei denen zum Antrieb 
der Geschosse kalte Treibgase Verwendung finden, sind zugelassen (vgl. 
Nr. 0.5.1.2), wenn den Geschossen eine Bewegungsenergie von nicht 
mehr als 7,5 Joule erteilt wird und sie das Kennzeichen nach Anlage 1 
Abbildung 1 zur Ersten Verordnung zum Waffengesetz vom 24. Mai 1976 
(BGBl. I S. 1285) in der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
geltenden Fassung oder ein durch Rechtsverordnung nach § 25 Abs. 1 
Nr. 1 Buchstabe c bestimmtes Zeichen tragen. 

7.0.5.2.1 Beim Vorderladerschießen müssen Brillen sowie ein Seitenschutz für 
beide Augen getragen werden. Regel 0.5.4.5 ist nicht anzuwenden.

7.0.6.6.1.7 Vor oder hinter dem Geschoß muß ein Abdichtmittel geladen werden. Das 
Abdichtmittel darf nicht aus einer Pulverflasche geladen werden.

7.0.6.6.4 Perkussionsrevolver 

7.0.6.6.4.1 Im Wettbewerb Perkussionsrevolver müssen bei den ersten beiden 
Ladevorgängen 5 Kammern geladen werden.

7.0.6.6.4.2 Vor oder hinter dem Geschoß muß ein Abdichtmittel geladen werden. Das 
Abdichtmittel darf nicht aus einer Pulverflasche geladen werden.

Eine Ladehilfe für Perkussionsrevolver ist gestattet.

7.0.6.6.4.3 Eine Ladehilfe für Perkussionsrevolver ist gestattet.


